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Unentgeltlich für Mitglieder

Die Schreibweise der Orts- und Flurnamen
in den Grundbuchplänen und topographischen

Karten.
(Schluß.)

Das große Postlexikon der Schweiz (mit reichlich 70,000
Namen), die Telegraphen- und Telephonverzeichnisse, die
eidgenössischen statistischen Ergebnisse aller Art etc. legen die
ortsübliche Schreibweise zugrunde. Karte und Grundbuch dürfen
ebensowenig wie diese Werke einer verhältnismäßig kleinen Zahl
von Benutzern — den Philologen — entsprechen, zum Nachteil
des weit größeren Interessentenkreises, dem Publikum in seiner
Gesamtheit.

Bei der Landestopographie haben sich folgende Regeln
herausgebildet:

I. Sämtliche Ortsnamen, welche in die Schriftsprache
übertragen und an Ort und Stelle in dieser Form bekannt und ohne
weiteres verständlich sind, werden in der Schriftsprache
wiedergegeben. Die Schriftsprache trägt das grundlegende Merkmal
der (allgemeinen, nicht bloß lokalen) Verkehrssprache an sich.

II. Ortsnamen, welche nur im landläufigen Dialekt existieren

und lediglich in dieser Form bekannt und verständlich sind,
müssen in Dialektform wiedergegeben werden.

Viele dieser Dialektnamen sind durch Ortsgebrauch ortho-
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